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Linz.  Was  für  manche  romantisch
oder  sogar  metaphysisch  klingen
mag, der Ort der Erfüllung, bedeu­
tet  für  den  Juristen  vielmehr  die
Frage, wo eine Leistung durch den
Schuldner zu erbringen ist. Und da­
mit es nicht zu einfach wird, kann
ihre Lösung im Vertragsrecht zu an­
deren Ergebnissen führen als im Zi­
vilprozessrecht.

Eine  IT­Dienstleistungsgesell­
schaft mit dem Sitz in Wien entwi­
ckelte für einen deutschen Kunden
eine Software zur „Auswertung von
Coronatests  nach  den  Vorgaben
des  deutschen  Gesetzgebers  und
für  den  Einsatz  in  deutschen  Test­
zentren.  Gegenstand  des  Vertrags
war die ursprüngliche und  laufen­
de  Entwicklung  und  der  laufende
Betrieb  der  Software  in  Deutsch­
land.“ Zu 1 Ob 73/23a des Obersten
Gerichtshofes (OGH) ist dieser Ver­
trag  nun  Gegenstand  eines  Hono­
rarstreites  zwischen  den  Parteien.
Inhaltlich  ist  in  dem  Fall  noch
nichts entschieden, vorerst geht es
nur um die Frage, vor welchem Ge­
richt  das  Wiener  IT­Unternehmen
seinen deutschen Kunden auf Zah­
lung klagen kann.

Gemeinsamer Rechtsraum

Die  Europäische  Union  hat  sich
zum  Ziel  gesetzt,  einen  gemeinsa­
men  Raum  des  Rechts  zu  entwi­
ckeln, und musste daher auch Vor­
schriften  über  die  gerichtliche  Zu­
ständigkeit  bei  Streitigkeiten  mit
grenzüberschreitenden  Sachver­
halten  (wie  etwa  hier:  Österrei­
chisches  IT­Unternehmen  klagt
deutschen  Kunden)  erlassen:  die
Europäische  Gerichtsstands­  und
Vollstreckbarkeitsverordnung
(EuGVVO 2012, Nr. 1215/2012). 

Natürlich kann das Wiener Un­
ternehmen den deutschen Kunden
an dessen Sitz in Deutschland kla­
gen,  und  man  bekommt  in
Deutschland,  nicht  nur  wegen  der
gemeinsamen  Rechtsgeschichte,
genauso  sein  Recht  wie  bei  einer
Klage in Österreich. Praktischer ist
allemal  ein  Gericht  vor  Ort,  das
buchstäblich  kurze  Wege  (für  die
„eigenen“  Zeugen  und  die  Partei­
eneinvernahme) ermöglicht. 

In  diesem  Fall  sieht  die
EuGVVO den Gerichtsstand des Er­
füllungsortes  vor.  Geklagt  werden
kann  demnach  nicht  nur  am  Sitz
des Schuldners, sondern auch dort,
wo  die  Dienstleistungen  „nach
dem Vertrag erbracht worden sind“

(Art 7 Nr 1 lit b zweiter Gedanken­
strich EuGVVO). 

Also  wurde  in  Wien  geklagt,
zum Missfallen des deutschen Kun­
den,  der  ebenfalls  gern  einen  kur­
zen  physischen  Weg  zu  „seinem“
(deutschen) Gericht hätte. Die ent­
scheidende Frage lautet: Wo wurde
der  Software­Entwicklungsvertrag
vom IT­Unternehmen erfüllt? 

Österreich oder Deutschland

Die naheliegende Antwort wäre na­
türlich dort, wo die Individualsoft­
ware  programmiert  wurde,  also  in
Wien,  da  es  nach  herrschender
Meinung in der Fachliteratur nicht
auf  den  Ort  des  Abrufes  und  des
Einsatzes  der  Software  (Deutsch­
land)  ankomme,  sondern  den  Ort,
wo  die  geistige  Leistung  erbracht
werde.  Allerdings  gibt  es  für  Juris­

ten  oftmals  zwei  (oder  mehr)  Lö­
sungen  für  eine  Rechtsfrage.  Und
so wird von manchen auch vertre­
ten,  bei  nicht  ortsbezogenen
Dienstleistungen  („Es  ist  egal,  wo
die Programmierer sitzen“) würden
diese dort erbracht, wo sie den Auf­
traggeber erreichen.

Die  geistige  Leistung,  die  Soft­
ware, wurde ausschließlich für den
deutschen Markt nach den rechtli­
chen  Vorgaben  in  Deutschland
nach  den  individuellen  Bedürfnis­
sen des dort ansässigen Kunden er­
stellt. Ohne den Abruf und Einsatz
der  Software  hat  diese  keinen  ei­
genständigen  Wert:  Das  IT­Unter­
nehmen  sollte  zudem  pro  in
Deutschland  durchgeführtem  er­
folgreichen Test honoriert werden.
Also  deutsche  Zuständigkeit?  Wir
wissen  es  noch  nicht  endgültig,

denn  der  Oberste  Gerichtshof  hat
diese Frage der Auslegung europäi­
schen  Rechts  dem  Europäischen
Gerichtshof in Luxemburg zur Vor­
abentscheidung vorgelegt, da noch
kein  ähnlich  gelagerter  Fall  ent­
schieden wurde. 

Geht  es  nach  der  „Mehrheits­
meinung“ in der Fachliteratur und
liest man den Vorlagebeschluss des
OGH  „zwischen  den  Zeilen“,  be­
deutet Erfüllungsort bei der Erstel­
lung  von  Individualsoftware  Sitz
des  IT­Unternehmens  –  es  bleibt
trotzdem spannend.

Landläufig meint man, interna­
tionale  Geschäfte  größeren  Um­
fangs  würden  immer  auf  Basis  de­
tailreicher  schriftlicher  Verträge
abgewickelt.  Weit  gefehlt,  sehr  be­
merkenswert, allerdings im negati­
ven  Sinne:  Im  gegenständlichen
Fall  gab  es  überhaupt  keinen
schriftlichen Vertrag, es wurde kein
Erfüllungsort  vereinbart  und  auch
kein Gerichtsstand, wie im Verfah­
ren hervorkam.

Vermeidbares Schlamassel

Es liegt ganz klar ein vermeidbares
prozessrechtliches  Schlamassel
vor. Denn allein die Lösung der Fra­
ge, vor welchem Gericht in der Sa­
che  selbst  gestritten  wird,  wird
wohl  rund  drei  Jahre  dauern,  da­
tiert doch die Klage bereits aus dem
Jahre  2022.  Und  Vorabentschei­
dungsverfahren in Luxemburg wer­
den in der Regel in eineinhalb Jah­
ren erledigt.

Auch wenn es zu Zeiten der Co­
rona­Pandemie manchmal schnell
gehen musste: Rechtsanwälte legen
in  case  of  emergency  auch  gele­
gentlich  Nachtschichten  ein.  Ein
eingeholter  rechtsanwaltlicher  Rat
hätte  zu  einem  schriftlichen  Ver­
trag  oder  aber  doch  zumindest  zu
einer Punktation geführt, die Erfül­
lungsort und Gerichtsstand enthal­
ten hätte.

Zu  diskutieren  wäre  auch  eine
Schiedsklausel  (Schiedsgerichts­
barkeit)  gewesen,  Schiedsgerichte
sind schneller als staatliche Gerich­
te  samt  Instanzenzug.  Mit  all  dem
hätten die Prozessparteien drei Jah­
re früher – nein, kein Urteil erhalten
–  in  der  Sache  selbst  um  den  im­
merhin  sechsstelligen  Betrag  zu
prozessieren beginnen können.
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Wien. Die  Behörden  mussten
reagieren. Der Europäische Ge­
richtshof  für  Menschenrechte
(EGMR) hatte Österreich verur­
teilt, weil es das Recht auf Privat­
und Familienleben von Mitglie­
dern der Familie Künsberg Sarre
verletzt  hatte,  indem  es  ihnen
den  Namensteil  „von“  gestri­
chen hatte. Das Innenministeri­
um  hat  nun  in  einem  Rund­
schreiben  an  die  Landesregie­
rungen  und  Magistrate  festge­
halten,  wie  ab  sofort  mit  dem
„von“ in Namen umzugehen ist.

Demnach  sollen  Österrei­
cher,  die  einen  nach  ausländi­
schem  Recht  gebildeten  Von­
Namen mindestens 15 Jahre von
den  Behörden  unbeanstandet
geführt  haben  (all  das  war  bei
Künsberg  Sarres  der  Fall),  die­
sen  weiterführen  dürfen.  Das
schließt  etwa  aus,  Von­Namen
mit  langer  deutscher  Tradition
zu verändern, die jemand durch
Heirat importiert und über Jah­
re in Österreich geführt hat.

Weitere Fälle anhängig

Das  Innenministerium  hält  es
aus  Datenschutzgründen  für
unzulässig, die zentralen Daten­
bestände  nach  Von­Namen  zu
durchsuchen.  Rechtskräftige
Bescheide,  mit  denen  Von­Na­
men erlaubt oder verboten wur­
den,  sollen  unberührt  bleiben.
Das  schließt  allerdings  nicht
aus, dass Österreich erneut we­
gen  Eingriffen  in  alte  Namen
vom  EGMR  verurteilt  wird  –  es
ist eine Handvoll solcher Fälle in
Straßburg anhängig.

Für  Rechtsanwalt  Clemens
Grünzweig,  der  über  reichlich
Erfahrung  mit  namensrechtli­
chen  Streitfällen  verfügt,  ist
auch niemand gehindert, einen
bereits  abgewiesenen  Passan­
trag mit „von“ erneut zu stellen:
Der Name sei in solchen Fällen
nur  eine  Vorfrage,  eigentlicher
Gegenstand des Verfahrens und
damit  der  Rechtskraft  sei  die
(Nicht­)Ausstellung  des  Reise­
passes, erläutert Grünzweig der
„Presse“. (kom) 

Adelsnamen: Ab
15 Jahren „von“
immer „von“
Innenressort gibt Linie nach
Künsberg­Sarre­Urteil vor.

Einsteiger der Woche

D ie Kanzlei Graf Isola baut den
Bereich Dispute Resolution

aus und gewinnt mit Rechtsanwalt
SebastianMahr einenweiterenPart-
ner. Einer seiner Beratungsschwer-
punkte ist das Versicherungsrecht.
In diesem Feld berät er laufend zu
allen Fragen rund um die Haft-
pflichtversicherung, mit Fokus auf
Berufshaftpflicht, Produkthaft-
pflicht und Industrieschäden. Au-
ßerdem unterstütze er Versicherer
von der Deckungsprüfung bis zur
Schadensregulierung. Seine Exper-
tise brachte Mahr außerdem in den
Bereichen Haftungsprozesse, Ge-
sellschafterstreitigkeiten sowie im
Wettbewerbsrecht ein.

D ie Rechtsanwaltskanzlei
Dr. Oliver Peschel verstärkt ihr

Team mit der Konzipientin Kübra
Cavdar und launcht die neue On-
lineplattform www.deinerechte.at.
Auf der neuen Website werden di-
verse Online-Services angeboten,
diese Angebote als Legal-Tech-Pro-

dukte sind neu in der österrei-
chischen Rechtsbranche.

Events der Woche

E nde September hatten die Kanz-
leien Niederhuber & Partner,

Heid & Partner und die denkstatt
mehr als 120 Teilnehmer zur
3. Fachtagung VERUM – VERgabe-
und UMweltrecht geladen. Als Top-
Speakerinnen sprachenunter ande-

rem Alexandra Medwedeff, Ver-
kehrsverbund Tirol, Andreas
Fromm, ASFINAG, und Tobias Pröll,
Boku Wien. Martin Niederhuber,
Gründungspartner bei NHP Rechts-
anwälte, Stephan Heid, Gründungs-
partner bei Heid & Partner Rechts-
anwälte, und Christian Plas, Mana-
ging Partner der denkstatt, freuten
sich über den großen Anklang der
Themen.

Im Rahmen der ITR Tax Awards
werden jährlich die besten Steu-

erberatungsunternehmen ausge-
zeichnet. Deloitte Österreich freute
sich erneut über den Preis als „Aus-
tria Transfer Pricing Firm of the Ye-
ar“. „Das ist eine schöne Bestäti-
gung unserer tagtäglichen Arbeit“,
freut sich Karin Andorfer, Leiterin
der Verrechnungspreisabteilung
und Partnerin bei Deloitte Öster-

reich. „Wir sehen das als Ansporn,
weiterhin bestmöglich für unsere
Klientinnen und Klienten da zu
sein.“

Deal der Woche

D ie Anwaltskanzlei Binder
Grösswang hat DAN Küchen

beim Verkauf an die schwedische
Ballingslöv International beraten.
Das Binder-Grösswang-Team unter
der Federführung der Partner
Michael Kutschera und Philipp Kapl
bestand aus Roswitha Seekirchner,
Matija Bernat, Corporate/M&A,
Angelika Pallwein-Prettner,Arbeits-
recht, Alexander Kramer, Immobi-
lienrecht, und Christine Dietz,Wett-
bewerbsrecht.
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